Textteil 

zum Bebauungsplan

„Heckenanger Teil II“

in Langenau-Göttingen

Rechtsgrundlagen

· Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. vom 23.09.2004  (BGBl. S. 2414), zuletzt geändert am 21.12.2006 (BGBl. I S. 3316)
· Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. vom 23.01.1990 (BGBl. I. S. 132), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466)
· Planzeichenverordnung (PlanzV) i.d.F. 18.12.1990 (BGBl. I S. 58)
1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-15 BauNVO)

WA (Allgemeines Wohngebiet / § 4 BauNVO)
MI (Mischgebiet / § 6 BauNVO)
Im MI sind Nutzungen gem. § 6 Abs. 2 Nr. 6, 7 und 8 (Gartenbaubetriebe, Tankstellen, Vergnügungsstätten) sowie gem. § 6  Abs. 3 BauNVO (Vergnügungsstätten) nicht zulässig (§ 1 Abs. 5 und Abs. 9 BauNVO)
Im WA sind Nutzungen gem. § 4 Abs. 3 BauNVO nicht zulässig (Beherbergungsbetriebe, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Verwaltungsgebäude, Gartenbaubetriebe, Tankstellen)

2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16-21a BauNVO)

Baugebiet

GRZ


Z

WA


0,4


II

MI


0,4


II

3. Höhenlage der Hauptgebäude
(§ 9 Abs. 2 BauGB)

Die Erdgeschossrohfußbodenhöhe (Roh-EFH) darf max. 30 cm über der höchstgelegenen, an das Grundstück angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche liegen.

Bei Hanglage und talseitiger Erschließungsstraße darf die Erdgeschossrohfußbodenhöhe max. 30 cm über dem höchsten Geländepunkt im Bereich des Hausgrundes (Erdgeschoss) liegen.

4. Bauweise
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.S.v. § 22 Abs. 2 BauNVO)

Offen, zulässig sind Einzel- und Doppelhäuser


5. Geschosszahl
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 BauNVO)

Zulässig sind max. zwei Vollgeschosse

6. Zahl der Wohnungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Pro Wohngebäude sind max. drei Wohnungen zulässig

7. Garagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 5 BauNVO)

Garagen und überdachte Stellplätze sind nur auf den überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Garagen und überdachte Stellplätze sind im Zufahrtsbereich mit einem Abstand von 5,00 m zur öffentlichen Verkehrsfläche zu erstellen.

8. Nebenanlagen
(§ 23 Abs. 5 BauNVO)

Verfahrensfreie Nebengebäude bis 20 cbm umbauter Raum sind auch außerhalb der bebaubaren Grundstücksfläche zulässig.


9. Leitungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Ver- und Entsorgungsleitungen sind unterirdisch zu verlegen.

10. Pflanzgebote (PFG)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

PFG 1
Laubbäume und Obstbäume auf den privaten Grundstücken
(2 Bäume bei Grundstücken bis 700 m² Gesamtgröße, 3 Bäume bei Grundstücken über 700 m² Gesamtgröße).
Die Standorte der Bäume können innerhalb der Gartengrundstücke frei gewählt werden.

PFG 2
Entlang der Haupterschließungsstraße in den Verkehrgrünflächen zur Betonung der Grünachse in Ost-West-Richtung
Laubbäume als Hochstamm
Bäume 1. Ordnung, zum Beispiel

Spitzahorn (Acer platanoides)
Bergahorn (Acer pseudoplatanus)
Deutsche Eiche (Quercus robur)
Traubeneiche (Quercus petraea)

PFG 3
Freiwachsende Hecken zur Eingrünung des Baugebietes mit einer Mindestbreite von 
3 m und einem Strauch pro m², wie zum Beispiel:

Hainbuche (Carpinus betulus)
Roter Hartriegel (Cornus sanguinea)
Hasel (Corylus avellana)
Liguster (Ligustrum vulgare)
Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)
Schlehe (Prunus spinosa)
Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus)
Wildrosen

PFG 4
Gehölzpflanzungen im angegebenen 5 m breiten Gewässerrandstreifen des Giessgrabens als Initialpflanzung in den Gehölzfreien Abschnitten, sonst Weiterentwicklung durch Sukzession, wie zum Beispiel:

Hainbuche (Carpinus betulus)
Esche (Fraxinus excelsior)
Schwarzerle (Alnus glutionsa)
Feldahorn (Acer campestre)
Liguster (Ligustrum vulgare)
Roter Hartriegel (Cornus sanguinea)
Strauchweidenarten


Alle Pflanzgebote sind mit heimischen und standortgerechten Gehölzen zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Hochstammbäume müssen einen Mindeststammumfang von 
16-20 cm aufweisen. 


11. Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Erhalt der südlichen Uferböschung und eines 5 m breiten Randstreifens entlang des nördlichen Ufers des Giessgrabens (siehe auch Pflanzgebot 4).
Örtliche Bauvorschriften „Heckenanger Teil II“

Rechtsgrundlage

Landesbauordnung (LBO) i.d.F. vom 08.08.1995 (GBl. S 617), zuletzt geändert am 14.12.2004 (GBl. S. 884, 895)

1. Gebäudehöhen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Die max. zulässige Traufhöhe (gemessen zwischen Roh-EFH und Schnittpunkt von Außenwand und Dachhaut) beträgt 4,0 m. Eine Mehrhöhe ist auf beiden Traufseiten bis zur Hälfte der Gebäudelänge zulässig. Die max. zulässige Gesamtgebäudehöhe bzw. Firsthöhe, (gemessen zwischen Roh-EFH und dem höchsten Punkt des Gebäudes) beträgt 8,00 m.


2. Dachform
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Die Hauptgebäude sind mit Sattel-, Walm- oder versetzt am Hochpunkt gegeneinander gebaute Pultdächer mit einer Dachneigung von 25° - 45° auszuführen. Geringere Dachneigungen können zugelassen werden, wenn dadurch ökologische Vorteile (z.B. durch extensive Begrünung) erzielt werden. 



Auf untergeordneten Bauteilen, Nebengebäuden, Garagen und Carports sind neben Sattel-, Walm- und Pultdächern (ohne Vorgabe der Dachneigung) auch extensiv begrünte Flachdächer zulässig.


Dachaufbauten und Öffnungen im Dach sind zulässig mit mindestens 1 m Abstand zu den Giebelseiten, soweit sie eine 1/3 Dachlänge nicht überschreiten.


3. Dacheindeckung und Außenwandgestaltung
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Die Eindeckung der Hauptdächer ist mit Dachsteinen in der Farbe rot, braun oder anthrazit auszuführen. Reflektierende, grellfarbige Materialien sowie blanke Metalleindeckungen sind nicht zulässig.

Extensiv begrünte Dachflächen, Sonnenkollektoren und Solarzellen werden besonders empfohlen. 


4. Aufschüttungen und Abgrabungen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Da die geplanten Straßen in den meisten Fällen über dem bestehenden Gelände liegen werden, ist die Oberkante des geplanten Geländes auf die Höhe der angrenzenden Verkehrsfläche anzuheben. Hierbei ist nach Möglichkeit das Aushubmaterial der Baugrube wieder zu verwenden. Es ist darauf zu achten, dass das anfallende Niederschlagswasser aus dem Grundstück nicht auf die Nachbargrundstücke geleitet wird. 


5. Stützmauern
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Stützmauern sind bis zu einer Höhe von 1 m zulässig.

Sie sind zu begrünen (z.B. heimische Hecken, Rankgewächse, Hängepflanzen usw.). Sie müssen zu öffentlichen Flächen einen Abstand von mindestens 0,8 m einhalten.


6. Einfriedigungen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Entlang der öffentlichen Flächen müssen Einfriedigungen mindestens einen Abstand von 
0,8 m aufweisen und dürfen max. 1 m hoch sein. Geschlossene künstliche Einfriedigungen sind nicht zulässig.

7. Befestigte Flächen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Nichtüberdachte Stellplätze sowie Grundstücks- und Garagenzufahrten sind wasserdurchlässig (z.B. Rasenfugen, -pflaster, Schotterrasen) zu befestigen. Eine evtl. Notentwässerung der Garagenzufahrten kann an die Regenwasserleitung angeschlossen werden.

8. Antennenanlagen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO)

Zulässig ist eine Außenantennenanlage pro Hauptgebäude. 



9. Entwässerung
(§ 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO)

Die Entwässerung der Grundstücke und der baulichen Anlagen muss im Trennsystem durchgeführt werden.
Das anfallende Niederschlagswasser ist in Retentionszisternen zurückzuhalten und zu nutzen. Eine Retentionszisterne besteht aus einem Speicher- und Nutzvolumen.

Das Speichervolumen hat 20 l/m² zu betragen. Bezogen auf die waagerecht projizierte Dachfläche bedeutet dies ein Speichervolumen von

· 2 m³ bis 100 m² Dachfläche

· 3 m³ zwischen 100 und 150 m² Dachfläche

· 4 m³ zwischen 150 und 200 m² Dachfläche

· 5 m³ zwischen 200 und 250 m² Dachfläche

Der Drosselabfluss wird auf 0,1 l/s festgelegt und ist einschließlich des Überlaufes an die öffentliche Kanalisation (Regenwasserkanal) anzuschließen.


Das Nutzvolumen der Zisternen ist in Abhängigkeit von der Nutzung wie folgt anzusetzen:

· Gartenbewässerung




ca. 2 m³

· für Gartenbewässerung und Toilettenspülung
>    4 m³

· für Gartenbewässerung, Toilettenspülung

>    5 m³
 und für Reinigungszwecke (Wäsche waschen)

Das Nähere regelt die Entwässerungsgenehmigung.



10. Werbeanlagen und Automaten 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)

Werbeanlagen dürfen im allgemeinen Wohngebiet nur in der Erdgeschosszone und im Brüstungsbereich des 1. Obergeschosses angebracht werden.
Zulässig ist je Stätte der Leistung max. eine Werbeanlage.
Werbeanlagen für Fremdwerbungen sind nicht zulässig. Freistehende Werbeanlagen und Automaten sind im Wohngebiet nicht zulässig. 
Im Mischgebiet sind zusätzlich je Stätte der Leistung zwei verfahrensfreie Werbeanlagen und eine Werbeanlage für Fremdwerbung zulässig. Freistehende Werbeanlagen sind im Mischgebiet zulässig bis max. 3 m Höhe und einer max. Werbefläche von 3 m². Außerdem sind pro Grundstück max. 2 Warenautomaten zulässig. Unzulässig sind im gesamten Geltungsbereich von innen beleuchtete Werbeanlagen. Zulässig sind angestrahlte oder hinterleuchtete, lichtundurchlässige Werbeanlagen. Unzulässig sind auch Kletterschriften, Blinkanlagen, Leuchtgirlanden, bunte Laternen, bewegliche Lichter, schwebende Werbeanlagen sowie durch Motor oder auf andere künstliche Weise bewegte Werbeanlagen.  


11. Ordnungswidrigkeiten
(§ 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO)

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die örtlichen Bauvorschriften in Ziff. 1 – 8 verstößt.
Hinweise

1. Grundwasserschutz

Das Plangebiet liegt in der Zone III eines Wasserschutzgebiets

2. Drainagewasser

Drainagewasser darf weder an den Schmutzwasserkanal noch an den Regenwasserkanal angeschlossen werden. 

3. Denkmalschutz
Sofern im Zuge der Baumaßnahmen archäologische Funde oder Befunde auftreten, ist unverzüglich das Landesdenkmalamt zu benachrichtigen. Auf die Bestimmungen des § 20 DSchG wird verwiesen.

4. Bauvorlagen
In den Bauvorlagen sind die geplanten Aufschüttungen und Abgrabungen maßstäblich darzustellen (§ 6 Abs. 2 Nr.2 d und 3 LBOVVO).

5. Bodenschutz
Auf die Bestimmungen des Bodenschutzgesetzes wird verwiesen.

6. 20 KV – Freileitung
Die bestehende 20 KV – Freileitung wird im Zuge der Erschließung des Plangebiets verkabelt.
Verwaltungsverband Langenau

Langenau, den 02.04.2007 
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